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Das Europäische Parlament, 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2006 mit dem Titel „Aktionsplan 
für Energieeffizienz: Das Potenzial ausschöpfen“ (KOM(2006)0545), 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. Januar 2008 mit dem Titel „20 und 20 bis 
2020 – Chancen Europas im Klimawandel“ (KOM(2008)0030), 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. November 2008 mit dem Titel „Energieef
fizienz: Erreichung des 20-% -Ziels“ (KOM(2008)0772), 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Januar 2007 mit dem Titel „Eine Energie
politik für Europa“ (KOM(2007)0001), gefolgt von der Mitteilung der Kommission vom 13. November 
2008 mit dem Titel „Zweite Überprüfung der Energiestrategie – EU-Aktionsplan für Energieversorgungs
sicherheit und Solidarität“ und die dazugehörigen Dokumente (KOM(2008)0781), 

— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 663/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über ein Programm zur Konjunkturbelebung durch eine finanzielle Unterstützung der 
Gemeinschaft zugunsten von Vorhaben im Energiebereich (Europäisches Energieprogramm zur Kon
junkturbelebung) ( 1 ), 

— unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 
2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 
93/76/EWG des Rates („Energiedienstleistungsrichtlinie“) ( 2 ), 

— unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 
2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchs
relevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen ( 3 ), 

— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere 
wesentliche Parameter ( 4 ), 

— unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umwelt
gerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte ( 5 ), 

— unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 
2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ( 6 ),

DE C 169 E/66 Amtsblatt der Europäischen Union 15.6.2012 

( 1 ) ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 31. 
( 2 ) ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64. 
( 3 ) ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 1. 
( 4 ) ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 46. 
( 5 ) ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10. 
( 6 ) ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13. 

Mittwoch, 15. Dezember 2010



— unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG ( 1 ), 

— unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 
2010 zum Rahmen für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr und für deren 
Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern ( 2 ), 

— in Kenntnis des von der Kommission am 7. Mai 2010 angenommenen Dokuments zur Bestandsauf
nahme mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer neuen Energiestrategie für Europa 2011-2020“, 

— unter Hinweis auf die von der Kommission in Auftrag gegebene unabhängige Studie zur Besteuerung 
von Firmenwagen mit dem Titel „Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy“ ( 3 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2009 zu der zweiten Überprüfung der Ener
giestrategie ( 4 ), 

— gestützt auf Artikel 170 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wonach 
die Union die Union zum Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze in den Bereichen der Verkehrs-, 
Telekommunikations- und Energieinfrastruktur beiträgt, 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2010 zur Mobilisierung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien für die Erleichterung des Übergangs zu einer energieeffizienten, kohlen
stoffarmen Wirtschaft ( 5 ), 

— unter Hinweis auf Artikel 34 Absatz 3 der EU-Charta der Grundrechte, in dem es um die Bekämpfung 
von sozialer Ausgrenzung und Armut geht und wonach die Union allen, die nicht über ausreichende 
Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen soll, 

— gestützt auf Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der Stellungnahmen 
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für 
regionale Entwicklung (A7-0331/2010), 

A. in der Erwägung, dass sich eine Senkung des CO 2 -Ausstoßes und anderer Emissionen und eine 
Erhöhung der Versorgungssicherheit am kostengünstigsten und am schnellsten durch Energieeffizienz 
und Energieeinsparungen erreichen lassen; in der Erwägung, dass sich die Energiearmut strategisch am 
besten bekämpfen lässt, wenn die Energieeffizienz von Gebäuden und Geräten stark verbessert wird; in 
der Erwägung, dass Energieeffizienz in der Strategie Europa 2020 und der Europäischen Energiestra
tegie 2011-2020 oberste Priorität hat; in der Erwägung, dass die Ressourcen öffentlicher Einrichtungen 
dieser Zielsetzung zurzeit nicht gerecht werden, 

B. in der Erwägung, dass Energieeinsparungen für die Erhöhung der Versorgungssicherheit entscheidend 
sind, zumal die eingesparte Energiemenge beispielsweise der 15fachen Liefermenge der Nabucco-Erd
gaspipeline entspricht, wenn der Energieverbrauch tatsächlich um die angestrebten 20 % gesenkt wird, 

C. in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen Vorteile von Energieeinsparungen für die Endverbraucher 
und die gesamte Wirtschaft ernorm sind und auch sozialen Nutzen haben, wie die Schaffung von bis 
zu 1 Million Arbeitsplätze bis 2020; in der Erwägung, dass die Energieeinfuhren der EU steigen und 
2007 einen Gesamtwert von 332 Mrd. EUR erreicht haben; in der Erwägung, dass Haushalte den 
Angaben der Kommission zufolge durch Energiesparen ihre Ausgaben um bis zu 1 000 EUR pro Jahr 
senken und die dadurch frei werdenden Mittel in anderen Bereichen der Wirtschaft wieder investiert 
werden könnten, sowie in der Erwägung, dass die EU bei erfolgreicher Verwirklichung des Energieef
fizienzziels bis zu 100 Mrd. EUR sparen und die Emissionen um fast 800 Mio. Tonnen jährlich senken 
könnte; in der Erwägung, dass die politischen Maßnahmen in den Bereichen Energiesparen und Ener
gieeffizienz demnach Strategien zur Bekämpfung der Energiearmut sind,
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D. in der Erwägung, dass die künftige Energiepreisentwicklung dazu führen wird, dass die Menschen ihren 
Energieverbrauch senken, und dass echte Fortschritte im Bereich Energieeffizienz in erster Linie erreicht 
werden können, indem Anreize für effizientere gemeinsame Infrastrukturen bei Gebäuden, Heizsyste
men und im Verkehrssektor geschaffen werden, d. h. in Bereichen, in denen Entscheidungen über eine 
bessere Nutzung der Energie ansonsten weder von Privatpersonen noch von Unternehmen gesteuert 
oder beeinflusst werden können, 

E. in der Erwägung, dass wissenschaftliche Studien eindeutig belegen, dass – auch auf regionaler und 
lokaler Ebene – ein stärkeres Engagement gefordert ist, wenn das Ziel, die Energieeffizienz bis 2020 um 
20 % zu steigern, erreicht werden soll, da dieses Ziel mit dem derzeitigen Fortschrittstempo bis 2020 
nur etwa zur Hälfte umgesetzt sein würde, obwohl es bereits Verfahren und Technologien gibt, die die 
Verwirklichung dieser Zielsetzung durchaus ermöglichen, 

F. in der Erwägung, dass zwar zahlreiche gesetzliche Vorgaben auf EU- und auf nationaler Ebene be
stehen, die zu Energieeinsparungen führen sollen, diese jedoch nicht alle zum gewünschten Ergebnis 
führen, 

G. in der Erwägung, dass die Amortisationsdauer bei Investitionen in die Energieeffizienz im Vergleich zu 
anderen Investitionen relativ kurz ist und mit den Investitionen sowohl in ländlichen als auch städti
schen Gebieten gerade im Bausektor und bei KMU neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, die 
zum großen Teil nicht ausgelagert werden können; in der Erwägung, dass dazu neben der Sensibili
sierung der Öffentlichkeit auch entsprechend qualifizierte Fachkräfte erforderlich sind, 

H. in der Erwägung, dass die Verwendung öffentlicher Mittel für revolvierende Finanzierungsinstrumente, 
die finanzielle Anreize für Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz schaffen sollen, in Zeiten mit 
schwieriger Haushaltslage den Vorteil bietet, dass diese Zahlungen größtenteils über einen längeren 
Zeitraum aufrecht erhalten werden können, 

I. in der Erwägung, dass der gestiegene Energieverbrauch bisher stark durch die Nachfrageseite angetrie
ben wird und es nun unbedingt erforderlich ist, sich mit den marktspezifischen und ordnungspoliti
schen Hindernissen für die Markteinführung und den breiteren Einsatz energieeffizienterer Erzeugnisse 
auseinanderzusetzen, um den Energieverbrauch vom Wirtschaftswachstum abzukoppeln, 

J. in der Erwägung, dass die völlige Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Energieeinsparung durch eine 
Reihe von Problemen verhindert wird, unter anderem durch die im Vorfeld notwendigen Investitionen 
und das Fehlen geeigneter Finanzierungsmöglichkeiten, mangelndes Problembewusstsein, unterschied
liche Anreize für Mieter und Eigentümer und Unklarheiten in Bezug auf die Frage, wer für die Erzielung 
der Energieeinsparungen verantwortlich ist, 

K. in der Erwägung, dass sich bei anderen vorrangigen Bereichen, wie erneuerbare Energie oder Luft
qualität, gezeigt hat, dass mit der Formulierung verbindlicher Ziele auf EU-Ebene und auf nationaler 
Ebene Impulse gesetzt werden und erreicht wird, dass Verantwortung übernommen und Anstrengun
gen gebündelt werden, und dass dies erforderlich ist, wenn konkrete Maßnahmen mit dem gebotenen 
Ehrgeiz umgesetzt werden sollen, 

L. in der Erwägung, dass Fortschritte bei Energieeinsparungen durch mangelnde Rechenschaftspflicht und 
Einsatzbereitschaft hinsichtlich des 20-%-Ziels behindert werden, 

M. in der Erwägung, dass rund 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der Treibhausgasemissionen in der 
EU auf Gebäude zurückzuführen sind, und dass der Bausektor mit einem Anteil am BIP der EU von 
etwa 12 % ein großer Wirtschaftszweig der EU ist; in der Erwägung, dass die Modernisierung des 
Gebäudebestandes zu langsam vonstatten geht und es nach wie vor keine geeigneten Maßnahmen zur 
Senkung des Energieverbrauchs des Gebäudebestandes gibt; in der Erwägung, dass die Zahl und das 
Niveau der Komplettrenovierungen von bestehenden Gebäuden erhöht werden müssen, wenn die 
klima- und energiepolitischen Ziele, die sich die EU bis 2020 bzw. 2050 gesetzt hat, erreicht werden 
sollen; in der Erwägung, dass dadurch eine beträchtliche Zahl von Arbeitsplätzen geschaffen und 
folglich wesentlich zum wirtschaftlichen Aufschwung in der EU beigetragen werden könnte; in der 
Erwägung, dass es bereits Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäudehülle sowie 
entsprechende technische Systeme und Anlagen gibt, die sowohl bei bestehenden als auch bei neuen 
Gebäuden zur Anwendung kommen können und wesentliche Energieeinsparungen ermöglichen, 

N. in der Erwägung, dass Wohngebäude nicht auf den Klimawandel vorbereitet sind, da es in allen 
Mitgliedstaaten Wohnungen gibt, die im Sommer nicht kühl genug sind, es Wohnungen gibt, die 
im Winter nicht warm genug sind (mehr als 15 % der Wohnungen in Italien, Lettland, Polen, Zypern 
und 50 % der Wohnungen in Portugal) und die Häuser in Ländern wie Zypern und Italien nicht auf 
strenge Winter vorbereitet sind, 

O. in der Erwägung, dass 30-40 % der weltweit erzeugten Elektroenergie von Industrieelektromotoren 
verbraucht wird und dass sich durch entsprechende Optimierung der betreffenden Motorensysteme – 
durch Regelung der Drehzahl und auf andere Weise – im Hinblick auf den Energieverbrauch Einspa
rungen zwischen 30 und 60 % erreichen lassen,
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P. in der Erwägung, dass zwischen 50 und 125 Millionen EU-Bürger von Energiearmut betroffen sind und 
die Zahl der Betroffenen angesichts der Wirtschaftskrise und steigender Energiepreise möglicherweise 
weiter ansteigen wird; in der Erwägung, dass die Energiearmut EU-weit dieselben Ursachen hat und mit 
niedrigen Haushaltseinkommen, niedrigen Standards in Bezug auf Heizung und Isolierung und unbe
zahlbaren Energiepreisen zusammenhängt; in der Erwägung, dass die politischen Maßnahmen in den 
Bereichen Energiesparen und Energieeffizienz Strategien zur Bekämpfung der Energiearmut sind, 

Q. in der Erwägung, dass 30 % der Treibhausgasemissionen in der EU auf den Verkehr zurückzuführen 
sind und dass mit einem Umstieg von mit konventionellen, fossilen Brennstoffen betriebenen Fahr
zeugen auf umweltfreundliche, mit erneuerbarer Energie betriebene Fahrzeuge eine wesentliche Sen
kung der CO 2 -Emissionen erreicht werden könnte und eine Möglichkeit für die Speicherung von 
Energie und damit für den Ausgleich der für die Stromnetze problematischen Schwankungen geschaf
fen würde, die bei der aus erneuerbaren Energiequellen gespeisten Erzeugung auftreten, 

R. in der Erwägung, dass es sich Schätzungen zufolge bei 69 % des Gebäudebestands in Europa um 
Wohneigentum und bei 17 % um – zumeist vom privaten Eigentümer vermietete – Mietwohnungen 
handelt und dass der private Wohngebäudesektor im Zusammenhang mit energiebezogenen Moderni
sierungsmaßnahmen finanzielle Belastungen zu tragen hat, 

S. in der Erwägung, dass die derzeitige Wirtschaftskrise den Übergang zu einer energieeffizienten Wirt
schaft mit niedrigem CO 2 -Ausstoß beschleunigen und einen Wandel in der Einstellung der Bürger in 
Bezug auf ihren Energiekonsum bewirken könnte, 

T. in der Erwägung, dass die Entwicklung und Vermarktung neuer, innovativer Energietechnologien für 
eine nachhaltige Energiegewinnung und effizientere Energienutzung unerlässlich ist, 

U. in der Erwägung, dass das verbindliche Ziel von 20 % für den Anteil erneuerbarer Energie am Ener
gieverbrauch in der EU bis 2020 nur erreicht wird, wenn im Hinblick auf den Gebäudebestand etwas 
unternommen wird, 

V. in der Erwägung, dass die europäischen Unternehmen im Hinblick auf die eigenen Treibhausgasemis
sionen und – mehr noch – die Emissionen, die dank innovativer Produkte und Lösungen in der 
gesamten europäischen Gesellschaft und weltweit gesenkt werden konnten, eindrucksvolle Ergebnisse 
vorlegen können, 

W. in der Erwägung, dass die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen energieintensiven Unternehmen, die 
im globalen Wettbewerb stehen, erhalten werden muss, 

Einhaltung und Umsetzung geltender Rechtsvorschriften 

1. fordert die Mitgliedstaaten, die lokalen Gebietskörperschaften und vor allem die Kommission auf, dem 
Bereich Energieeffizienz die gebotene Beachtung zu schenken und Ressourcen (Personal und Finanzmittel) in 
einem Umfang bereitzustellen, der den ehrgeizigen Zielsetzungen gerecht wird; 

2. ist der Ansicht, dass Energieeffizienz in alle relevanten Politikbereiche Eingang finden sollte, auch 
Finanzen, Regional- und Stadtentwicklung, Verkehr, Landwirtschaft, Industrie und Bildung; 

3. fordert die Kommission auf, rechtzeitig vor dem Energiegipfel, der am 4. Februar 2011 stattfindet, im 
Rahmen der überarbeiten Fassung des Aktionsplans für Energieeffizienz eine Auswertung der Umsetzung der 
geltenden Rechtsvorschriften vorzulegen; vertritt die Auffassung, dass der Aktionsplan für Energieeffizienz 
ausgehend vom Ergebnis dieser Auswertung von der Kommission vorzulegende Maßnahmen enthalten 
sollte, die darauf ausgerichtet sind, die Lücke zu schließen, um das für 2020 angestrebte Gesamtziel im 
Bereich Energieeffizienz zu verwirklichen, indem beispielsweise einer Steigerung der Energieeffizienz auf EU- 
Ebene um mindestens 20 % bis 2020 entsprechende, individuelle Energieeffizienzziele festgelegt werden, die 
der Ausgangsposition der einzelnen Mitgliedstaaten und ihren spezifischen Gegebenheiten Rechnung tragen, 
sowie indem die nationalen Aktionspläne für Energieeffizienz der einzelnen Mitgliedstaaten im Voraus 
genehmigt werden; ist der Ansicht, dass solche zusätzlichen Maßnahmen gerecht und messbar sein sowie 
spürbare und direkte Auswirkungen auf die Umsetzung der Ziele der nationalen Aktionspläne für Ener
gieeffizienz haben sollten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich auf eine gemeinsame 
Methode zu einigen, mit der die nationalen Zielvorgaben für Energieeffizienz bemessen und die diesbezüg
lichen Fortschritte der einzelnen Mitgliedstaaten überwacht werden können; 

4. hält Planungsprozesse auf europäischer Ebene für sehr wichtig; ist der Ansicht, dass der Energieeffi
zienz im energiepolitischen Aktionsplan 2011–2020 gebührende Beachtung geschenkt werden sollte; vertritt 
die Auffassung, dass der neue europäische Aktionsplan für Energieeffizienz so bald wie möglich vorgelegt 
und der Energieeffizienz im zukünftigen Leitplan für 2050 zu einem Energieerzeugungs- und Wirtschafts
system mit niedrigen CO 2 -Emissionen erhebliche Bedeutung beigemessen werden sollte; 

5. fordert die EU auf, die Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 20 % bis 2020 als verbindliches 
Ziel festzulegen und auf diese Weise den Übergang zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Wirt
schaft voranzutreiben;
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6. vertritt die Auffassung, dass der Aktionsplan für Energieeffizienz ehrgeizig und auf die gesamte Kette 
der Energieversorgung ausgerichtet sein sollte, dass darin Bilanz aus den mit den Maßnahmen des Aktions
plans 2006 erzielten Fortschritten gezogen und nachdrücklich darauf hingewirkt werden sollte, dass die 
erlassenen und noch in der Durchführung begriffenen Energieeffizienz-Maßnahmen, wie im Aktionsplan 
2006 vorgesehen, umgesetzt werden, und dass der Aktionsplan zusätzliche kostengünstige und angemessene 
Maßnahmen enthalten sollte, die dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entsprechen und zur Verwirklichung der Zielsetzung für 2020 erforderlich sind; 

7. fordert die Kommission auf, den neuen Aktionsplan für Energieeffizienz so zu konzipieren, dass die 
Bedürfnisse schutzbedürftiger Energieverbraucher zur Geltung kommen; weist darauf hin, dass die Energie
verbraucher den größten Nutzen von Verbesserungen der Energieeffizienz hätten, ihnen aber die Mittel für 
die notwendigen Investitionen fehlen; fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen und wirksame 
politische Strategien – wie nationale Aktionspläne oder konkrete Sozialmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Energiearmut – anzunehmen und über die diesbezüglich getroffenen Maßnahmen regelmäßig Bericht zu 
erstatten; begrüßt die Tatsache, dass es auf dem Energiegipfel auch um das Problem der Energiearmut gehen 
soll, und unterstützt die diesbezüglichen Bemühungen des belgischen Ratsvorsitzes; fordert die Kommission 
auf, das Problem der Energiearmut bei allen energiepolitischen Maßnahmen zu berücksichtigen; 

8. fordert, dass die Energiedienstleistungsrichtlinie 2011 überarbeitet und ihre Geltungsdauer dabei bis 
2020 verlängert wird und dass die nationalen Aktionspläne für Energieeffizienz und ihre Umsetzung kritisch 
bewertet sowie gemeinsame Normen für die Berichterstattung aufgenommen werden, die auch verbindliche 
Mindestanforderungen beispielsweise für alle einschlägigen energiepolitischen Maßnahmen – sowohl weiche 
Instrumente als auch Stützinstrumente wie finanzielle Beihilfen –, die Bewertung und Einstufung der Maß
nahmen der Mitgliedstaaten und – wo dies angebracht ist und nachweislich zur Entlastung der Mitglied
staaten führt – die Zusammenführung der Berichterstattungsvorschriften der Energiedienstleistungsrichtlinie, 
der Richtlinie zur umweltgerechten Gestaltung und der Energiekennzeichnungsrichtlinie betreffen; 

9. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich zur schnellen und effizienten Umsetzung von Programmen 
zur Marktüberwachung und zur Überwachung der Einhaltung von Vorschriften auf, die im Zusammenhang 
mit der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte, der Richtlinie 2010/30/EU über die Angabe des 
Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheit
licher Etiketten und Produktinformationen und der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 über die Kennzeich
nung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter stehen, und fordert 
die Kommission auf, die Umsetzung dieser Programme zu bewerkstelligen und zu überwachen sowie 
gegebenenfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten; 

10. empfiehlt ausgehend von der Bedeutung der – in die nationale Zuständigkeit fallenden – Marktüber
wachung und den damit verbundenen Herausforderungen, dass die Kommission für Zusammenarbeit und 
den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten sorgen sollte, insbesondere durch die Schaffung 
einer offenen EU-Datenbank, aus der die Ergebnisse von Überprüfungen ebenso wie etwaige in den Mit
gliedstaaten ermittelte vorschriftswidrige Erzeugnisse abrufbar sind, sowie durch Maßnahmen, mit denen 
dafür gesorgt wird, dass ein in einem Mitgliedstaat als vorschriftswidrig ermitteltes Erzeugnis unverzüglich in 
allen 27 Mitgliedstaaten vom Markt genommen wird; 

11. fordert die Kommission auf, nach Inkrafttreten der überarbeiteten Richtlinie über die Angabe des 
Energieverbrauchs und vor dem in der Richtlinie als Frist festgelegten Jahr 2014 auszuwerten, wie sich die 
neue Kennzeichnung und die Verpflichtung, in der Werbung auf das Energiekennzeichnungssystem Bezug 
zu nehmen, auf das Verhalten der Verbraucher auswirkt, und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Ver
besserung der Energieeffizienz zu treffen; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur fördern, die dazu dienen, das 
Problembewusstsein und die fachliche Kompetenz für Fragen der Energieeffizienz bei den Beteiligten und 
allen Fachleuten in allen Phasen (Bewertung der bisherigen Energieeffizienz, der Konzeption und Verwirk
lichung von Problemlösungen in Sachen Energieeffizienz sowie Energieeffizienz bei Betrieb und Wartung) zu 
stärken; 

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gesetzliche Vorgaben, die zur Einsparung von 
Energie und zur Erhöhung der Energieeffizienz eingeführt wurden, auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen; 

14. vertritt die Ansicht, dass sich durch langfristige Vereinbarungen mit der Industrie die Einhaltung der 
Anforderungen im Bereich Energieeffizienz weitgehend erreichen lässt und damit eine jährliche Verbesserung 
der Energieeffizienz um 2 % möglich ist;
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Energieinfrastruktur (Erzeugung und Übertragung) 

15. vertritt die Auffassung, dass der Schwerpunkt stärker auf Systeminnovationen, wie intelligente Netze 
(sowohl für Strom, als auch für Heizung und Kühlung), intelligente Messtechnik, Erdgasnetze unter Ein
beziehung von Biogas und die Speicherung von Energie, gesetzt werden muss, die – durch den Abbau von 
Engpässen und Unterbrechungen im Versorgungsnetz, eine bessere Einbindung erneuerbarer Technologien, 
auch dezentraler Erzeuger, weniger Vorschriften für die Erzeugung von Reservekapazitäten sowie durch 
größere und flexiblere Speicherkapazitäten – eine effizientere Nutzung der Energie ermöglichen; verlangt, 
dass dafür gesorgt wird, dass die Endverbraucher an den erzielten Gewinnen auf faire Weise beteiligt werden; 

16. hebt hervor, dass Fernwärme- und Fernkühlnetze einen Beitrag zur Verwirklichung des Ziels der 
energieeffizienten Wirtschaft bis 2050 leisten und dass es ausdrückliche und umfassende Vorgaben für die 
Erzeugung und Nutzung von Heizenergie (industrielle Abwärme, Beheizung und Kühlung von Wohngebäu
den) geben muss (auch eine Methode zur Festlegung von Benchmarks für viele unterschiedliche Brennstoffe 
bei Fernwärme- und Fernkühlnetzen), die auf Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen basiert; 
fordert die Kommission auf, eine Erhebung über die Effizienzsteigerungen durchzuführen; betont, dass in 
diesen Netzen Wettbewerb möglich sein muss; weist darauf hin, dass die Verbesserung der Energieeffizienz 
von Wohngebäuden zu einer sinkenden Nachfrage bei der Wärmeversorgung führen wird und dass dies bei 
der Bewertung der Fernwärmekapazitäten berücksichtigt werden muss; 

17. betont die Bedeutung der angebotsseitigen Energieeffizienz; weist darauf hin, dass Übertragung und 
Verteilung wesentlich zu Energieverlusten beitragen (vor allem bei Generatoren und Stromumformern sowie 
aufgrund eines übermäßig hohen Ohmschen Widerstands während der Übertragung) und dass mit einer 
Verringerung der Zahl der Umwandlungsschritte von einer Form der Energie in eine andere große Ein
sparungen erzielt werden können; betont, dass die Energieerzeugung in Kleinanlagen und eine dezentrali
sierte und diversifizierte Energieerzeugung sich im Hinblick auf eine sichere Versorgung und die Verringe
rung der Verluste als entscheidend erweisen könnten; vertritt die Auffassung, dass Anreize für eine Ver
besserung der Infrastrukturen geschaffen werden sollten, und fordert die Kommission auf, Vorschläge zur 
Erschließung des bisher ungenutzten Energieeinsparungspotenzials zu unterbreiten, also beispielsweise Nach
haltigkeitsberichte für Kraftwerke oder Maßnahmen einzuführen, mit denen eine Nachrüstung und Moder
nisierung von Kraftwerken erleichtert wird; 

18. betont, dass nach dem Problem der Energieeffizienz an der Quelle (also bei der Primärenergieerzeu
gung) der Verlust an (elektrischer) Energie beim Transport durch die Netze das zweitwichtigste Problem ist, 
das es zu lösen gilt; ist der Ansicht, dass durch eine Umstellung auf ein stärker dezentralisiertes Erzeugungs
system die Entfernungen bei der Übertragung verkürzt und folglich auch Durchleitungsverluste verringert 
werden; 

19. fordert die (petro-)chemische Industrie in der gesamten EU auf, die Energierückgewinnung beim 
Abfackeln zu verbessern; 

20. vertritt die Ansicht, dass der Schwerpunkt insbesondere im Hinblick auf den Abbau von Wärmever
lusten stärker auf die Verbesserung der Effizienz des gesamten Energiesystems gesetzt werden muss; fordert 
daher, dass die KWK-Richtlinie im Rahmen des Arbeitsprogramms für 2011 dahingehend überarbeitet wird, 
dass hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung, KWK-Kleinanlagen, die Nutzung der Abwärme der Industrie und 
Fernwärme-/Fernkühlsysteme gefördert und die Mitgliedstaaten darin bestärkt werden, einen stabilen Rechts
rahmen zu schaffen, mit dem diese Systeme begünstigt werden – etwa durch Einführung einer integrierten 
Energienachfrageplanung für Wärme/Kühlung, durch die Gewährung eines bevorzugten Zugangs von KWK- 
Anlagen zum Stromnetz, die Nutzung industrieller Abwärme und die Förderung der Nutzung von hoch
effizienten KWK, KWK-Kleinanlagen und Fernwärme bei Gebäuden und eine nachhaltige Finanzierung von 
KWK – d. h., indem die Mitgliedstaaten beispielsweise zur Einführung entsprechender finanzieller Anreize 
angehalten werden; 

21. erachtet verteilte Netze von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung bzw. Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung, 
die praktisch eine Verdoppelung der Gesamtenergieeffizienz ermöglichen, als besonders wichtig; ist der 
Ansicht, dass die Netze in Spitzenlastzeiten durch Wärme- und Kältespeicherung insofern flexibler werden 
könnten, als Strom erzeugt bzw. Wärme gespeichert werden kann, wenn die Erzeugung den örtlichen Bedarf 
übersteigt; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, nicht nur die Erzeugung in hocheffizienten industriellen KWK-An
lagen – beispielsweise bei einem Umstieg von fossilen Brennstoffen auf Biomasse – zu fördern, sondern, 
wenn es ein Fernwärmenetz gibt, KWK auch dadurch zu fördern, dass sie den Aufbau und die Instandset
zung des Fernwärmesystems durch geeignete finanzielle und ordnungspolitische Maßnahmen unterstützen; 

23. hält es für erforderlich, dass Biogas- und Wärmeverluste bei der Abfallbehandlung durch Rückgewin
nung und Erzeugung von Dampf bzw. Strom verhindert werden; ist der Auffassung, dass für Abfallbehand
lungsanlagen ohne irgendein Wärmerückgewinnungs- oder Energieerzeugungssystem keine Genehmigung 
erteilt werden sollte;
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24. begrüßt die laufenden Arbeiten der Kommission zu intelligenten Netzen und intelligenten Zählern; 
hält es für wichtig, dass langfristig ein stabiles und harmonisiertes Regelungsumfeld für intelligente Netze 
und intelligente Zähler geschaffen wird; fordert die Kommission nachdrücklich auf, Anreize für die Entwick
lung intelligenter Netze und intelligenter Zähler zu bieten und diese zu fördern, indem sie für die Festlegung 
gemeinsamer Normen sorgt, wozu unter anderem auch Vorgaben für den Datenschutz sowie Daten und 
Frequenzen gehören; empfiehlt, dass die Taskforce „Intelligente Netze“ in der Kommission die Stellung
nahmen aller Interessengruppen gebührend berücksichtigt; fordert die Kommission auf, das Parlament regel
mäßig über die Fortschritte ihrer Arbeit zu unterrichten; 

25. begrüßt die Arbeiten der Kommission „Towards a Single Energy Network“ und fordert die Kommis
sion in diesem Zusammenhang auf, konkrete Vorschläge zur Vereinfachung und Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren für prioritäre Infrastrukturprojekte vorzulegen; 

26. fordert die Kommission auf, die Kooperation zwischen EU und Energienetzbetreiber (verstärkte Rolle 
von ENTSO) zu steigern, mit dem Ziel grenzüberschreitende Netzverbindungen und Leistungsfähigkeit zu 
stärken; 

27. fordert die Kommission auf, den Aufbau und Ausbau eines europäischen Hochspannungsgleich
stromnetzes zu unterstützen, mit dem die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, insbesondere Wind- und 
Wasserkraft, optimiert werden kann; ist der Ansicht, dass dieses Netz die Übertragung von Energie über 
große Entfernungen bei geringen Verlusten und zugleich Synergieeffekte zwischen allen erneuerbaren Ener
giequellen ermöglicht; 

Stadtentwicklung und Gebäudeplanung 

28. unterstützt im Bereich der Energieeffizienz einen auf mehreren Ebenen ansetzenden, dezentralisierten 
politischen Ansatz; hebt hervor, dass die Energieeffizienz die Entwicklung städtischer und ländlicher Räume 
maßgeblich beeinflussen kann; unterstreicht, dass Initiativen, die wie das „Bürgermeisterkonvent“ oder die 
Initiative „intelligente Städte“ („Smart Cities“) das Ziel verfolgen, auf lokaler und regionaler Ebene die 
Energieeffizienz zu steigern und den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken, stärker unterstützt werden 
müssen; hebt hervor, dass es bei den städtischen und regionalen Agenturen durchaus Potenzial gibt, was 
Anreize für die Energieeffizienz und deren praktische Umsetzung mit bewährten Methoden betrifft; weist 
ferner darauf hin, dass eine Abstimmung der Kohäsionspolitik auf die Strategie EU 2020 intelligentes und 
nachhaltiges Wachstum in den Mitgliedstaaten und den Regionen begünstigen kann; 

29. fordert die Kommission auf, die Möglichkeiten für mehr Effizienz bei bestehenden Gebäuden, an 
erster Stelle öffentlichen Gebäuden wie Schulen, zu bewerten und ein kosteneffizientes Ziel für die Senkung 
des Primärenergieverbrauchs bei Gebäuden vorzuschlagen; fordert die Mitgliedstaaten auf, durchführbare 
Programme zur Förderung von Komplettrenovierungen umzusetzen, mit denen der Energieverbrauch zu
nächst um mehr als 50 % gegenüber dem Niveau vor der Renovierung gesenkt wird, wobei der Umfang der 
finanziellen, steuerlichen oder anderen Unterstützung oder Entlastung dem Grad der Verbesserung ent
spricht; vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden sollten, in ihren nationalen 
Aktionsplänen für Energieeffizienz jährliche Zielvorgaben für Modernisierungen festzulegen, und fordert die 
Kommission auf, politische Möglichkeiten dafür aufzuzeigen, wie im Zusammenhang mit den bis 2050 
angestrebten energiepolitischen Zielen erreicht werden kann, dass die Energiebilanz des Gebäudebestands 
gegen Null geht; 

30. fordert die Kommission auf, den Anwendungsbereich der Gebäudepolitik auf eco-districts auszuwei
ten, um sicherzustellen, dass durch die Optimierung der Ressourcen auf lokaler Ebene der Primärenergie
verbrauch in Gebäuden und die Kosten für die Verbraucher sinken; 

31. hält es für wesentlich, dass die Wohnungen von Menschen, die von Energiearmut betroffen sind, so 
modernisiert werden, dass sie den höchstmöglichen Energieeffizienzstandards entsprechen, ohne dass die 
laufenden Kosten der Betroffenen hierdurch steigen; hebt hervor, dass dies häufig enorme Investitionen in 
den Wohnraum erfordert, gleichzeitig aber auch große nicht energiebezogene Nutzeffekte erzielt werden, 
indem etwa die Sterblichkeitsrate gesenkt und das Allgemeinbefinden verbessert wird, sowie der Verschul
dungsgrad und die Gesundheitskosten sinken, wenn die Schadstoffbelastung in Innenräumen abnimmt und 
weniger kälte- oder hitzebedingte Beschwerden auftreten; 

32. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zur Bewertung der Qualität der Energiepässe die 
Prüfungsnachweise über die Qualität der Investitionen heranzuziehen; fordert die Kommission auf, anhand 
dieser Bewertungen Leitlinien für die Mitgliedstaaten zu erarbeiten, mit denen für die Qualität der Gebäude- 
Energiepässe und der Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gesorgt wird, die aufgrund der in 
diesen Pässen formulierten Empfehlungen durchgeführt werden sollten;
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33. ist überzeugt, dass die öffentlichen Behörden auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene mit 
gutem Beispiel vorangehen müssen, wenn das Ziel im Bereich der Energieeinsparungen erreicht werden soll; 
fordert, dass die öffentlichen Behörden weit über die in der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden gestellten Anforderungen hinausgehen, indem sie beispielsweise alle ihre eigenen Gebäude so bald 
wie möglich sanieren, und zwar so gründlich, dass ein Niveau erreicht wird, das, sofern technisch und 
wirtschaftlich machbar, quasi dem Nullenergie-Standard entspricht; erkennt allerdings an, dass die öffent
lichen Einrichtungen zu den im Vorfeld erforderlichen Investitionen oft nicht in der Lage sind, da sie durch 
die gerade auf regionaler und lokaler Ebene bestehenden Haushaltszwänge stark eingeschränkt sind; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein Umfeld zu schaffen, in dem innovative Lösungen für dieses 
Problem ermöglicht und gefördert werden, indem beispielsweise Energieleistungsverträge oder markt
gestützte Instrumente eingeführt oder die öffentlichen Behörden aufgefordert werden, Kosteneinsparungen 
durch einen mehrjährigen Finanzierungsrahmen in Betracht zu ziehen, sofern dies noch nicht der Fall ist; 

34. erkennt an, dass die Europäische Union Vorreiter auf diesem Gebiet ist; vertritt die Ansicht, dass die 
Organe und Einrichtungen der EU vor allem bei Gebäuden, bei denen nachweislich ein Energieeffizienz
potenzial besteht, mit gutem Beispiel vorangehen und im Rahmen eines weiter gefassten Energieaudits bei 
den EU-Organen für eine kosteneffiziente Modernisierung sorgen sollten, sodass bei diesen Gebäuden bis 
2019 eine gen Null gehende Energiebilanz erreicht wird; 

35. stellt fest, dass es sowohl in Städten als auch auf dem Lande große Energieeinsparungspotenziale gibt; 
weist darauf hin, dass energiebezogene Modernisierungen gerade bei Wohngebäuden aus verschiedenen 
Gründen – unter anderem im Vorfeld notwendige Investitionen, unterschiedliche Anreize für Mieter und 
Eigentümer oder komplexe Verhandlungen bei Gebäuden mit mehreren Wohnungen – erschwert werden; 
fordert innovative Lösungen wie Pläne zur Renovierung ganzer Wohngebiete, finanzielle Anreize und tech
nische Unterstützung, um diese Hindernisse zu beseitigen; betont, dass EU-Programme Anreize dafür bieten 
sollten, Gebäude über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus nachzurüsten, sofern diese Gebäude 
Möglichkeiten für mehr Energieeffizienz bieten; verlangt, dass die Modernisierungsverfahren gefördert wer
den, die bei niedrigeren Kosten eine hohe Energieersparnis bewirken; 

36. hält es für dringend geboten, die hohen Brennstoffkosten für finanziell schwächere Haushalte da
durch zu senken, dass Komplettmodernisierungen zur Verringerung des Energieverbrauchs und der Ener
giekosten unterstützt werden; ersucht die zuständigen kommunalen, regionalen, nationalen und europäi
schen Behörden, bei Sozialwohnungen besonders darauf zu achten, dass die mit Investitionen in Energie
einsparungen verbundenen Mehrkosten nicht auf schutzbedürftige Mieter abgewälzt werden; 

37. fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit der künftigen Innovationsstrategie neue Ini
tiativen zur Gebäudesanierung, wie die Innovationspartnerschaft für Energieeffizienz in energieeffizienten/ 
emissionsfreien Städten, zu fördern; 

38. ermuntert die Mitgliedstaaten, sich dafür einzusetzen, dass bestimmte ineffiziente Gebäude, die nicht 
zum Kulturerbe gehören, abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden, wenn sie weder nachhaltig noch 
kosteneffizient modernisiert werden können; 

39. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einführung von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz, die 
von unabhängigen, einschlägig qualifizierten und/oder entsprechend befugten Sachverständigen ausgestellt 
werden, zu beschleunigen und zentrale Anlaufstellen für technische Beratung und Unterstützung sowie die 
Schaffung finanzieller Anreize auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene zu fördern; 

40. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich dafür einzusetzen, dass es bei mehr 
Unternehmen und Industrieanlagen Energieaudits und strukturierte Energiemanagementprozesse gibt, und 
Mechanismen zu entwickeln, mit denen KMU diesbezüglich besonders unterstützt werden, sodass die 
Einführung oder der Ausbau entsprechender nationaler Programme oder freiwilliger Vereinbarungen geför
dert wird; 

41. fordert die Kommission auf, vor der Vorlage – bis zum 30. Juni 2011 – ihres Rahmens für eine 
komparative Methode zur Berechnung kostenoptimaler Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 
im Rahmen der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden alle notwendigen Ressourcen für 
eine breit angelegte Konsultation zu mobilisieren, um eine Abwehrreaktion der Mitgliedstaaten zu ver
meiden; ist der Auffassung, dass die komparative Methode nach ihrer Einführung die Marktteilnehmer 
motivieren wird, in energieeffiziente Lösungen zu investieren; 

42. fordert die Kommission auf, für die öffentliche Straßenbeleuchtung, auch für die Einführung intelli
genterer Steuerungssysteme und energiesparender Nutzungsmuster bis 2012, Richtwerte für den Strom
verbrauch oder Anforderungen an die Installation vorzuschlagen; drängt in diesem Zusammenhang darauf, 
dass diese Mindestanforderungen auch Angaben zu den Kosten umfassen müssen, die über die gesamte 
Lebensdauer der Beleuchtungsanlagen bei allen öffentlichen Aufträgen für diese Anlagen anfallen;
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43. fordert die Mitgliedstaaten auf, systematisch energieeffiziente Kriterien bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge anzuwenden; vertritt die Auffassung, dass dieser Politik dadurch ein großer Impuls gegeben werden 
könnte, dass Energieeffizienz systematisch als Kriterium bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und als 
Voraussetzung für von der öffentlichen Hand finanzierte Projekte festgelegt wird; 

IKT und Erzeugnisse 

44. fordert die Kommission auf, eine Produktpolitik zu entwickeln, bei der gewährleistet wird, dass die 
umweltpolitischen Produktstrategien kohärenter sind, die Ausarbeitung, Änderung und Umsetzung der 
verschiedenen politischen Instrumente besser koordiniert werden sowie die Dynamik der Marktveränderun
gen und die Information der Verbraucher über Energieeinsparungen gefördert wird; fordert die Kommission 
deshalb auf, die Richtlinie zur umweltgerechten Gestaltung und die Richtlinie über die Angabe des Ener
gieverbrauchs zur selben Zeit zu ändern (d. h., die Richtlinie über die Angabe des Energieverbrauchs früher 
als geplant zu ändern), wobei im Idealfall gleichzeitig auch die Bestimmungen über das Umweltzeichen und 
ein umweltgerechtes öffentliches Beschaffungswesen geändert und abgestimmt auf die Maßnahmen im 
Bereich der umweltgerechten Gestaltung und der Angabe des Energieverbrauchs umgesetzt werden sollten; 

45. fordert, dass die Richtlinie zur umweltgerechten Gestaltung und die Richtlinie über die Angabe des 
Energieverbrauchs zügig und ordnungsgemäß durchgesetzt werden; empfiehlt, dass für deren Erlass – durch 
Durchführungsrechtsakte bzw. delegierte Rechtsakte für neue energiebezogene Erzeugnisse – klarere und 
strengere Fristen gelten sollten; bedauert, dass die Kommission das Potenzial der Richtlinie zur umwelt
gerechten Gestaltung bisher nicht in Gänze genutzt hat, und ist fest davon überzeugt, dass die Richtlinie sich 
auf mehr Erzeugnisse erstrecken sollte, gegebenenfalls auch auf neue Haushaltsgeräte, IKT, energiebetriebene 
Produkte für Gebäude (wie Industrieelektromotoren, Maschinen, Klimaanlagen, Wärmetauscher, Heizungs- 
und Beleuchtungsanlagen und Pumpen), industrielle und landwirtschaftliche Maschinen, Baumaterial und 
Produkte für einen sparsameren Wasserverbrauch; fordert die Kommission auf, beim Erlass von Durch
führungsrechtsakten die Unterschiede zu berücksichtigen, die zwischen Konsum- und Investitionsgütern 
bestehen, und den Nachweis für die möglichen Energieeinsparungen und deren Durchführbarkeit zu er
bringen, bevor die Durchführungsrechtsakte erlassen werden; fordert nachdrücklich, dass die Mindestanfor
derungen im Rahmen der Richtlinie zur umweltgerechten Gestaltung Angaben zu den Kosten und den 
Emissionen umfassen, die im Zusammenhang mit den betreffenden Produkten während des gesamten 
Lebenszyklus, einschließlich des Recycling, entstehen; 

46. fordert die Kommission auf, geltende europäische Rechtsvorschriften, wie die Richtlinie zur umwelt
gerechten Gestaltung und die Richtlinie über die Angabe des Energieverbrauchs, miteinander zu verbinden, 
damit die EU-Rechtsvorschriften besonders wirksam umgesetzt und Synergien – vor allem mit Blick auf den 
Verbraucher – genutzt werden; 

47. fordert die Kommission auf, konkrete Maßnahmen, beispielsweise Gesetzgebungsinitiativen, zur Ver
besserung der Ressourceneffizienz von Erzeugnissen zu erarbeiten; stellt fest, dass auch durch die Verbes
serung der Ressourceneffizienz erhebliche Energieeffizienzgewinne erreicht werden könnten; 

48. stellt fest, dass mehr Wert auf eine Analyse der Auswirkungen von Energieeffizienznormen, auch 
bezogen auf das Verhältnis zwischen dem Preis und der Qualität des Endprodukts, die Effekte von Ener
gieeffizienz und die Vorteile für die Verbraucher, gelegt werden sollte; nimmt zur Kenntnis, dass die 
Kommission alle diese Auswirkungen prüft, verlangt aber, dass sie und die Mitgliedstaaten weitaus mehr 
für Kommunikation und die Überwachung aller Erzeugnisse unter Einschluss der eingeführten Erzeugnisse, 
wie etwa Energiesparlampen, unternehmen; 

49. findet in diesem Zusammenhang, dass einheitliche technische Standards das geeignete Mittel sind, um 
die Marktdurchdringung energieeffizienter Erzeugnisse, Pumpen und Motoren, etc. zu erreichen; 

50. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Rechtsvorschriften auf die betreffenden Erzeug
nisse und Anlagen und deren Energieverbrauch ausgelegt sind, und erachtet es für notwendig, die EU-Bürger, 
einschließlich entsprechender Vertriebsbeauftragter, für die Energie- und Ressourceneffizienz von Konsum
gütern und energiebezogenen Erzeugnissen zu sensibilisieren; vertritt die Ansicht, dass Geräte und Bauteile 
bei der Bewertung des Energieverbrauchs als Ganzes betrachtet werden sollten, statt nur die jeweiligen 
Einzelbestandteile zu bewerten; 

51. weist darauf hin, dass Europa bei der Entwicklung von energiebetriebenen Internettechnologien und 
IKT-Technologien und -Anwendungen mit niedrigem CO 2 -Ausstoß führend sein sollte; betont, dass IKT bei 
der Förderung eines verantwortungsvollen Energieverbrauchs in den Haushalten, im Verkehrswesen, bei der 
Stromerzeugung und –verteilung sowie im IKT-Sektor selbst (auf den ganze 8 % des Energieverbrauchs 
entfallen) eine wesentliche Rolle spielen können und sollten; verlangt aus diesem Grund, dass insbesondere 
bei Datenzentern die Möglichkeiten für eine Verbesserung der Energieeffizienz bewertet werden; ist der 
Auffassung, dass die verstärkte Förderung von Innovationen stets mit einer Verringerung der bürokratischen 
Hürden für die Antragsteller einhergehen muss; verweist auf die notwendige Unterstützung von Partner
schaften zwischen dem IKT-Sektor und den Sektoren mit den meisten Emissionen, um die Energieeffizienz 
dieser Sektoren zu verbessern und ihre Emissionen zu senken;
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52. verweis darauf, dass die Aufklärung der Bürger über die Vorteile intelligenter Zähler unabdingbar für 
deren Erfolg ist; erinnert an seinen Initiativbericht über „eine neue digitale Agenda für Europa: 2015.eu“, in 
welchem das Ziel vorgegeben wurde, 50 % der Haushalte in Europa bis 2015 mit intelligenten Zählern 
auszustatten; begrüßt die Arbeit der Taskforce „Intelligente Zähler“ und fordert die Kommission auf, bis 
Ende 2011 eine Reihe von Vorschlägen zu unterbreiten, die darauf ausgerichtet sind, dass 

— gemäß dem Zeitplan des dritten Energiebinnenmarktpakets intelligente Messtechnik installiert wird, 
damit – wie angestrebt – bis 2020 80 % der Gebäude mit intelligenten Zählern ausgestattet sind, 

— die Mitgliedstaaten bis Ende 2011 zu einer Einigung über die Mindestanforderungen an die allgemeinen 
technischen Merkmale der intelligenten Zähler gelangen, 

— die Verbraucher von den intelligenter Zählern durch Energieeinsparungen oder Unterstützung für ein
kommensschwache und schutzbedürftige Verbraucher profitieren und auf den nationalen Märkten eine 
Bündelung des Stomverbrauchs verschiedener Endkunden zulässig ist und gefördert wird, mit der sich 
für die Verbraucher ein günstigerer Tarif ergibt als bei individueller Abrechung, 

— die Mitgliedstaaten eine Strategie zur Nutzung der potenziellen Vorteile intelligenter Zähler durch alle 
Verbraucher einschließlich der einkommensschwachen und schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen ent
wickeln und veröffentlichen, 

— die nationalen Übertragungsnetzbetreiber und Regulierungsbehörden zur Einführung von Nutzungszeit- 
Netztarifen verpflichtet werden, um einen finanziellen Anreiz für eine Lastenabstufung und nachfra
gebezogenes Management zu schaffen, 

— für intelligente Zähler eine Durchführungsmaßnahme zur umweltgerechten Gestaltung eingeführt wird, 
um sicherzustellen, dass diese Produkte energieeffizient sind und den Energieverbrauch der Haushalte 
nicht unnötig steigern, 

— in der (im Rahmen der Richtlinie zur umweltgerechten Gestaltung) in Vorbereitung befindlichen Vor
studie über den Bereitschaftsmodus auch intelligente Zähler berücksichtigt werden, um Vorarbeit für 
eventuelle diesbezügliche Regelungen in der Zukunft zu leisten; 

53. weist darauf hin, dass durch den technologischen Fortschritt auch durchgreifende Veränderungen bei 
der Energieeffizienz möglich werden; fordert die Kommission auf, im SET-Plan einen Strang für die Entwick
lung und Förderung von Technologien, Materialien (z. B. für den Bau oder den Maschinenbau) und Erzeug
nissen (z. B. im Energieverbrauch extrem sparsame Beleuchtung oder Leiterplatten) zur Förderung der 
Energie- und Ressourceneffizienz vorzusehen; fordert die Kommission und Mitgliedstaaten auf, Anreize 
und Programme für besonders innovative Technologien, auch für gezielte Forschung und Entwicklung, 
die Herstellung von Kleinserien usw., vorzuschlagen; 

54. fordert die Kommission auf, zur Förderung der Energieeffizienz zusammen mit den nationalen 
Energieregulierungsbehörden Preisanreize für den Bereich intelligente Zähler und intelligente Messtechnik 
auszuarbeiten (Staffelpreise) und für mehr Preisflexibilität (z. B. auf Stundenbasis) zu sorgen, um im Rahmen 
der nationalen Tarife Anreize zur Senkung des Stromverbrauchs zu bieten; erinnert an die im Rahmen des 
dritten Energiepakets eingegangenen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, neuartige Preismodelle zu ent
wickeln; 

55. fordert Maßnahmen gegen unerwünschte Nebeneffekte, damit die günstigen Auswirkungen des tech
nischen Fortschritts nicht dadurch zunichte gemacht werden, dass die Energiepreise unter Druck geraten und 
der Energieverbrauch steigt; 

Verkehr 

56. fordert die Kommission auf, ein ehrgeiziges Weißbuch zum Verkehr zu veröffentlichen, um eine 
nachhaltige europäische Verkehrspolitik zu entwickeln, in deren Rahmen die Einführung energieeffizienter 
neuer Technologien gefördert, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, insbesondere vom Erdöl (etwa 
durch Elektrifizierung oder auf andere Weise), verringert wird und verstärkt für die Energieeffizienz bei 
Infrastrukturen und Raumplanung sensibilisiert wird; 

57. hält den Einsatz sämtlicher Instrumente, darunter die Fahrzeug- und Kraftstoffbesteuerung, die Kenn
zeichnung, Mindestvorgaben für die Effizienz und Maßnahmen zur Verbesserung und Förderung des öffent
lichen Verkehrs, für dringend erforderlich, um gegen verkehrsbedingte Emissionen vorzugehen;

DE 15.6.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 169 E/75 

Mittwoch, 15. Dezember 2010



58. verweist darauf, dass der IKT-Einsatz im Straßenverkehr und entsprechende Schnittstellen mit ande
ren Verkehrsmitteln erheblich zur Erhöhung der Energieeffizienz und der Straßenverkehrssicherheit beitragen 
werden und dass mit einer besseren Logistik und anderen Verkehrsrationalisierungsmaßnahmen noch wei
tere Verbesserungen erzielt werden können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die koor
dinierte und wirksame Einführung elektronischer Güterverkehrssysteme und intelligenter Verkehrssysteme in 
der gesamten EU sicherzustellen; 

59. betont, dass Investitionen in den Verkehrssektor, insbesondere in Eisenbahnnetze und städtische 
Verkehrssysteme zu dem Zweck, die Nutzung von Verkehrsmitteln mit höherem Energieverbrauch zu 
minimieren, entscheidend dazu beitragen, die genannten Energieeffizienzziele zu erreichen; 

60. verweist auf die Notwendigkeit einer besseren Energieeffizienz des gesamten Verkehrswesens durch 
eine Verlagerung des Verkehrs von energieintensiven Verkehrsmitteln wie Lkws und Pkws zu energiespa
renden Verkehrsmitteln wie die Bahn, Fahrräder und Zufußgehen bei Personen sowie die Bahn und umwelt
freundlicher Schiffsfrachtverkehr bei Gütern; 

61. weist darauf hin, dass der Kraftstoffverbrauch durch eine bessere Kraftstoffeffizienz bei Fahrzeugen 
wesentlich gesenkt werden kann; fordert die Kommission auf, die Fortschritte bei der Reduzierung der 
Emissionen der verschiedenen Verkehrsträger zu bewerten und vor allem in der Automobilbranche und 
beim Straßenverkehr für langfristige Planungszeiträume zu sorgen, indem gegebenenfalls weitere Zielset
zungen aufgestellt werden, und weitere Normen im Bereich der Energieeffizienz, beispielsweise für mobile 
Klimaanlagen, zu fördern; vertritt die Ansicht, dass die EU auf die Verwirklichung der höchsten Energieef
fizienzwerte, die im internationalen Vergleich erreicht werden, hinarbeiten sollte; weist darauf hin, dass die 
Aufklärung der Verbraucher und die Werbung ausschlaggebend dafür sein können, dass die Verbraucher sich 
beim Kauf für das energieeffizientere Angebot entscheiden und ihre Fahrgewohnheiten entsprechend ändern; 

62. fordert die Kommission auf, die Entwicklung und den Einsatz innovativer Geräte zur Verbesserung 
der Energieeffizienz (z. B. Lkw-Spoiler oder andere Möglichkeiten zur Verbesserung der Aerodynamik oder 
der Leistung) bei allen Verkehrmitteln kosteneffizient zu fördern; 

63. setzt sich in diesem Zusammenhang für die Förderung des Einsatzes energieeffizienter Reifen ein, die 
denselben Sicherheitsgrad bieten, und fordert die Kommission auf, Mindestanforderungen an die Energieef
fizienz der von öffentlichen Stellen erworbenen Fahrzeuge sowie der Reifen, mit denen diese Fahrzeuge 
ausgerüstet sind, festzulegen; fordert die Kommission auf, bis Ende 2011 eine Strategie zur Senkung des 
Kraftstoffverbrauchs und der CO 2 -Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen vorzulegen, was bislang kaum 
thematisiert wurde; 

64. fordert die Kommission auf, die Einführung einer einheitlichen EU-weiten Kennzeichnung für Pkw zu 
prüfen, die sich auf die Verringerung von Marktverzerrungen, die Sensibilisierung der europäischen Bürger 
und die Förderung technologischer Innovationen im Bereich der Verringerung des Energieverbrauchs und 
des Schadstoffausstoßes von Fahrzeugen positiv auswirken würde; fordert die Kommission zudem auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, die einheitliche Kennzeichnung auch auf Elektro- und Hybridfahrzeuge auszudehnen; 

65. fordert die Kommission auf, spätestens bis Mitte 2011 die Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
von Elektrofahrzeugen – vor allem hinsichtlich einer Normung der Infrastrukturen und Ladetechnologien, 
mit denen für Interoperabilität und Infrastruktursicherheit gesorgt wird – zu schaffen und die Bereitstellung 
der Ladeinfrastruktur in den Mitgliedstaaten zu fördern; fordert die Kommission außerdem auf, harmoni
sierte Anforderungen an Zulassungsgenehmigungen für Elektrofahrzeuge festzulegen, insbesondere im Hin
blick auf die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer und Endnutzer; fordert die Kommission auf, 
vergleichbare Rahmenbedingungen für die Entwicklung von mit Brennstoffzellen oder anderen nachhaltigen 
Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen zu schaffen; 

66. weist noch einmal darauf hin, dass intermodale Verkehrslösungen und die Entwicklung intelligenter 
Verkehrssysteme (einschließlich belastungsabhängige Abgaben, IT für Verkehrsmanagement, Schienennetzin
frastruktur) gefördert werden müssen, wenn im Verkehrssektor Energieeinsparungen erreicht werden sollen; 

67. fordert die Mitgliedstaaten auf, Steuerregelungen, die den Kauf von Fahrzeugen mit hohem Kraft
stoffverbrauch begünstigen, abzuschaffen und durch solche zu ersetzen, die Kaufanreize für Fahrzeuge mit 
niedrigem Kraftstoffverbrauch setzen; 

68. stellt fest, dass der Einsatz von Modullastzügen eine dauerhafte Lösung ist, mit der ein Beitrag zu 
höherer Energieeffizienz im Straßenverkehr geleistet wird; stellt außerdem fest, dass die von Land zu Land 
verschiedenen Vorschriften für Modullastzüge dem verstärkten Einsatz dieses Straßenverkehrsmittels
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abträglich sind; fordert die Kommission auf, zu prüfen, welche Unterschiede in den Vorschriften leicht 
überbrückt werden können und wie dafür gesorgt werden kann, dass sich der Anteil der Modullastzüge 
am länderübergreifenden Lastverkehr erhöht; 

69. vertritt die Auffassung, dass Preissignale ausschlaggebend sind, um die Energieeffizienz zu erhöhen, 
und dass das überarbeitete Modell der Energiebesteuerung Teil des überarbeiteten Aktionsplans für Ener
gieeffizienz sein sollte, weil der Einsatz ökonomischer Instrumente die kostengünstigste Möglichkeit zur 
Förderung von Energieeinsparungen ist; 

Anreize und Finanzierung 

70. erinnert die Kommission und die Mitgliedstaaten an die „Trias energetica“, die besagt, dass zunächst 
die Energienachfrage verringert werden sollte, bevor Investitionen in die Ausweitung des Energieangebots 
genehmigt werden; 

71. fordert die Kommission auf, einen Bericht über den Bedarf an zusätzlicher finanzieller Unterstützung 
für die Steigerung der Energieeffizienz des Gebäudebestands vorzulegen und darin die gegenwärtigen Fi
nanzierungsinstrumente zu bewerten; vertritt die Ansicht, dass die Kommission Vorschläge für die Einrich
tung eines EU-Rahmens für revolvierende Finanzierungsinstrumente vorlegen sollte, mit denen ergänzende 
Energieeffizienzmaßnahmen, bestehende nationale Systeme und Vertriebskanäle (beispielsweise durch Risiko
teilung) gefördert und abgesichert werden und die Einrichtung und Verbesserung von Energieeffizienzplänen 
in den Mitgliedstaaten vorangetrieben wird; fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit dem 
Aktionsplan für Energieeffizienz politische Lösungen vorzuschlagen, mit denen dafür gesorgt wird, dass 
auf der nationalen, regionalen bzw. kommunalen Ebene Mittel für Energieeffizienzvorhaben zur Verfügung 
stehen; vertritt die Auffassung, dass die Bereitstellung dieser Mittel, auch über Finanzmittler, für die Schaf
fung der Instrumente ausschlaggebend sein könnte, in deren Rahmen privaten Haus- und Grundbesitzern, 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie Dienstleistern im Bereich der Energieeffizienz Finanzierungs
möglichkeiten angeboten werden; teilt die Ansicht, dass mit den betreffenden Instrumenten anspruchsvollere 
Maßnahmen in stärkerem Maße gefördert werden sollten; 

72. ist der Ansicht, dass bei der Einrichtung dieses Rahmens alle in den Mitgliedstaaten verfügbaren 
finanziellen Ressourcen berücksichtigt werden sollten, damit Synergien entstehen und Überschneidungen mit 
anderen Finanzinstrumenten vermieden werden; 

73. begrüßt den Übergang zur Besteuerung der Energie und zur Einführung von Umweltsteuern in der 
Strategie „Europa 2020“, da damit für die Verbraucher und die Industrie Anreize für Energieeffizienz und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen geschaffen werden; fordert die Mitgliedsaaten auf, die Möglichkeit in Betracht 
zu ziehen, die Mehrwertsteuersätze für Modernisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz 
zu senken; 

74. fordert die Kommission auf, einen jährlich erscheinenden Bericht vorzulegen, ob und wie auf na
tionalstaatlicher Ebene entsprechende (steuerliche und prämienorientierte) Anreize geschaffen wurden, wie 
beispielsweise im privaten Bereich und im Bereich der KMU Abschreibungen geringfügiger Wirtschaftsgüter 
bis 10 000 EUR, im industriellen Bereich Abschreibungen von 50 % progressiv im ersten Jahr oder die 
Schaffung entsprechender Investitionsanreize und von Forschungsprämien, um Maßnahmen im Bereich der 
Energieeffizienz voranzutreiben; 

75. betont, dass das Emissionshandelssystem der EU ein enormes Potenzial als Finanzierungsquelle für 
Investitionen im Bereich Energieeffizienz hat; weist darauf hin, dass durch die Versteigerung von EU-Emis
sionszertifikaten Milliarden von Euro eingenommen werden; erinnert daran, dass gemäß der Richtlinie über 
das EU-Emissionshandelssystem mindestens 50 % dieser Einnahmen in Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel und zu dessen Bekämpfung, einschließlich Energieeffizienzmaßnahmen, fließen sollten; betont, 
dass diese Einnahmen sowie die Einnahmen aus der Besteuerung der CO 2 -Emissionen vorrangig für die 
kostengünstige Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen und Verbreitung von Technologien im Be
reich Energieeffizienz eingesetzt werden sollten; stellt außerdem fest, dass EU-Unternehmen Millionen CDM- 
Gutschriften vor allem in China und Indien aufkaufen, während sie die dafür verwendeten Mittel auch in 
CDM-Gutschriften der am wenigsten entwickelten Länder oder in Energieeffizienzmaßnahmen in Europa 
investieren könnten; 

76. vertritt die Ansicht, dass in Bezug auf diesen Rahmen den Erfahrungen mit bereits bestehenden, von 
öffentlichen Finanzmittlern bereitgestellten revolvierenden Instrumenten Rechnung getragen werden sollte, 
vorhandene EU-Mittel einbezogen werden sollten und der Rahmen so gestaltet werden sollte, dass weitere 
öffentliche und private Mittel gewonnen werden, um den höchstmöglichen Finanzierungsgrad zu erreichen; 
ist der Auffassung, dass die Kommission nicht stets die alleinige Quelle aller finanziellen Ressourcen sein 
kann; fordert die Kommission auf, eine Schlüsselrolle bei der Freigabe und Mobilisierung von Finanzmitteln 
zu übernehmen, die sowohl in öffentlichen als auch privaten Finanzinstituten zur Verfügung stehen; ist der 
Ansicht, dass die Kommission Finanzinstitute und im Hinblick auf Finanzierungsprogramme, beispielsweise 
von der Europäischen Investitionsbank, anregen sollte, innovativen Energieeffizienzinitiativen einen hohen 
Stellenwert einzuräumen, insbesondere, wenn mit diesen Initiativen ein Beitrag zur Erreichung anderer Ziele 
der EU wie dem Beschäftigungswachstum geleistet wird;
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77. weist darauf hin, dass das Fehlen von Möglichkeiten der Vorfinanzierung ein erhebliches Hindernis 
für die Modernisierung von Wohngebäuden und Gebäuden kleiner und mittlerer Unternehmen darstellt, und 
fordert die Kommission auf, innovative Lösungen und bewährte Verfahren zur Lösung dieses Problems 
aufzuzeigen, wie z. B. einen erfolgreichen Pay-as-you-save-Mechanismus, revolvierende Fonds und grüne 
Investitionsbanken (nach dem Vorbild der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Deutschland oder der Caisse 
Depots in Frankreich); 

78. räumt ein, dass eines der größten Hindernisse bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen 
auf lokaler und regionaler Ebene darin besteht, dass im Vorfeld Investitionen anfallen; ist der Überzeugung, 
dass bei Maßnahmen, die auf EU-Ebene ergriffen werden, die Auswirkungen auf Gemeinden und Regionen 
sowie deren Haushaltszwänge gebührend berücksichtigt werden sollten; empfiehlt der Kommission aus 
diesem Grund, Gespräche mit Vertretern der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu führen, um 
Leitlinien für die Entwicklung im Energiesektor aufzustellen und lokale und regionale Vorhaben finanziell zu 
unterstützen, bei denen im Rahmen innovativer Programme vorhandene Energieressourcen genutzt werden 
und auf die Strukturfonds zurückgegriffen wird; 

79. begrüßt die Übereinkunft zwischen Parlament und dem Rat, nicht gebundene Mittel im Rahmen der 
EEPR-Verordnung für die Einrichtung eines speziellen Finanzinstruments zur Unterstützung von Initiativen 
für Energieeffizienz und regenerative Energien auf der lokalen und der regionalen Ebene einzusetzen; weist 
jedoch darauf hin, dass für Investitionen in die Energieeffizienz – ungeachtet ihres erheblichen Potenzials für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen – im Europäischen Konjunkturprogramm enttäuschend geringe Beihilfen 
vorgesehen sind; 

80. betont, dass der Einsatz vorhandener EU-Mittel – beispielsweise aus dem EFRE und dem ELER – für 
Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz verbessert werden muss; fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck 
auf, der Energieeffizienz in ihren operationellen Programmen Vorrang einzuräumen, und fordert die Kom
mission und die nationalen Behörden auf, Mittel und Wege zu finden, um die Verwendung von Mitteln aus 
den Strukturfonds für Energieeffizienzmaßnahmen, wie z. B. die Gewährleistung eines besseren Informati
onsaustauschs auf lokaler Ebene oder die Einrichtung zentraler Anlaufstellen, zu erleichtern; erinnert schließ
lich daran, dass diese Maßnahmen bewertet werden sollten und dass der Gewinn an Energieeffizienz bei 
dieser Bewertung ein wichtiger Parameter sein sollte; 

81. fordert im Hinblick auf die erwartete Überarbeitung der Kohäsions- und Regionalpolitik und der 
Finanziellen Vorausschau der EU, dass Energieeinsparungen in die Bedingungen für die Gewährung von 
Unterstützung durch die EU aufgenommen werden und dass die Möglichkeit in Erwägung gezogen wird, 
einen höheren Anteil der Länderzuweisungen für Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz und er
neuerbare Energien vorzusehen; 

82. fordert die Kommmission auf, bei der Halbzeitüberprüfung mehr Mittel für Programme im Bereich 
der Energieeffizienz bereitzustellen und sich für die Möglichkeit einzusetzen, bis zu 15 % der EFRE-Mittel für 
die Förderung der Energieeffizienz zu nutzen; 

83. betont, dass auf der Ebene der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften technische Hilfe auf
gebaut und finanztechnische Maßnahmen erarbeitet werden müssen, um die Akteure vor Ort bei der 
Aufstellung von Projekten zu unterstützen, indem z. B. auf die Fazilität für technische Hilfe ELENA der 
EIB oder auf die Erfahrungen von ESCO-Unternehmen zurückgegriffen wird; 

84. fordert die Kommission auf, die Finanzierungsmechanismen (z. B. ELENA) zu stärken und die 
Einrichtung ergänzender Mechanismen in Erwägung zu ziehen, die im Rahmen des Programms „Intelligente 
Energie“ finanziert werden; 

85. betont, dass bei den Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz möglichst viele Beteiligte aus 
dem öffentlichen und privaten Sektor einbezogen werden sollten, um die größtmögliche Hebelwirkung zu 
erzielen, Arbeitsplätze zu schaffen, zu umweltfreundlicheren Wachstum beizutragen und die Einrichtung 
eines auf Wettbewerb beruhenden, vernetzten und tragfähigen europäischen Markts für Energieeffizienzmaß
nahmen voranzutreiben; 

86. weist darauf hin, dass durch die verbindliche Einhaltung von Verpflichtungen im Bereich Energie
einsparungen durch Energieunternehmen zusätzliche Ressourcen für die Finanzierung von Energieeffizienz
maßnahmen erschlossen werden können, wie z. B. Netzentgelte für Übertragungsnetzbetreiber und Ver
teilernetzbetreiber, von den Energieversorgern zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen bereitgestellte Mittel und 
Bußgelder für den Verstoß gegen Vorschriften; 

87. weist darauf hin, dass zwar ein Großteil des Modernisierungskapitals, das für Investitionen im Bereich 
Energieeinsparungen erforderlich ist, vom Privatsektor zur Verfügung gestellt werden muss, jedoch staatliche 
Eingriffe notwendig sein werden, um zum Ausgleich von Marktversagen beizutragen und sicherzustellen, 
dass der Übergang zu weniger CO 2 -Ausstoß rechtzeitig erfolgt, damit die EU-Ziele in den Bereichen erneuer
bare Energieträger und Emissionsreduktion eingehalten werden;
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88. fordert die Kommission auf, zur Unterstützung der von erfahrenen nationalen und internationalen 
Finanzmittlern geleisteten technischen Hilfe geeignete EU-Maßnahmen zu fördern, um 

— bei Verwaltungsbehörden und öffentlichen sowie privaten Finanzinstituten für eine entsprechende Sen
sibilisierung und für Fachwissen im Hinblick auf Finanzierungsstrategien und institutionelle Anforderun
gen zur Förderung von Investitionen im Bereich Energieeffizienz zu sorgen, 

— öffentliche und private Finanzinstitute bei der Durchsetzung entsprechender Maßnahmen und Finanzie
rungsinstrumente zu unterstützen, 

— nachhaltige und wirksame Finanzinstrumente so zu strukturieren, dass die verfügbaren Mittel besser für 
Investitionen im Bereich Energieeffizienz genutzt werden, 

— den Wissenstransfer in Bezug auf Erfahrungen mit bewährten Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten 
und deren Finanzmittlern anzuregen, 

— ein wirkungsvolles Kommunikationsinstrument zu schaffen und einen auf die Bürger ausgerichteten 
Dialog zu dem Zweck einzuleiten, bei bestimmten Bevölkerungsgruppen gezielt Informationen über 
Energieeffizienz zu verbreiten und ihr Energieverbrauchsverhalten zu beeinflussen; 

89. weist darauf hin, dass ein gut funktionierender Energiemarkt Anreize für Energieeinsparungen schafft; 
fordert die Kommission auf, zu bewerten und darüber zu berichten, welche Rolle Energieunternehmen, auch 
im Bereich Energiedienstleistungen tätige Unternehmen, in Bezug auf die Förderung der Energieeffizienz 
spielen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, wirksame Maßnahmen vorzuschlagen, die 
darauf ausgerichtet sind, Energieunternehmen verstärkt zu Investitionen im Bereich Energieeffizienz zu 
bewegen und Verbesserungen der Energieeffizienz bei den Endnutzern zu begünstigen; fordert die Kommis
sion auf, ausgehend von bewährten Verfahren Empfehlungen vorzulegen, sodass die Mitgliedstaaten das in 
ihrer Situation am besten geeignete Modell – Weiße Zertifikate, Steuervergünstigungen, direkte Anreize usw. 
– auswählen können; 

90. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
auf, sich stärker dafür einzusetzen, dass das Bildungs- und Schulungsangebot für alle Arten von Fachkräften 
im Bereich Energieeffizienz, vor allem aber für zwischengeschaltete Techniker, und in allen Branchen, 
insbesondere aber für die gesamte Wertschöpfungskette im Bausektor und für KMU mit Blick auf die 
Verbesserung der Kompetenzen im Baugewerbe auszubauen und auf diese Weise für die Schaffung grüner 
Arbeitsplätze vor Ort und die Verwirklichung ambitionierter Rechtsvorschriften im Bereich Energieeffizienz 
zu sorgen; fordert in diesem Zusammenhang, dass die Mittel aus den Struktur- und Kohäsionsfonds für 
Fortbildungszwecke voll ausgeschöpft und aufgestockt werden; 

91. fordert die Kommission auf, die Durchführbarkeit von innovativen Formen der Regulierung zu 
prüfen, mit denen die beträchtlichen Möglichkeiten für Energieeinsparungen in den neuen Mitgliedstaaten 
und das finanzielle und technologische Potenzial der wirtschaftlich stärkeren Mitgliedstaaten wirksam zu
sammengeführt werden; 

92. betont die Notwendigkeit, den Aufbau von Märkten für Energiedienstleistungen zu verbessern; fordert 
die Kommission auf, bei der Überarbeitung der Richtlinie über Energiedienstleistungen Maßnahmen zur 
Förderung von Energieleistungsverträgen im öffentlichen und privaten Sektor in Betracht zu ziehen; ist der 
Ansicht, dass Energiedienstleistungsunternehmen am besten in der Lage sind, privaten Haushalten, KMU und 
dem öffentlichen Sektor Hilfestellung zu leisten, um die Hürde der im Vorfeld anfallenden hohen Kosten für 
die Investitionen zu meistern, die für die Modernisierung bestehender Gebäude zur Steigerung der Ener
gieeffizienz notwendig sind; schlägt vor, dass die Kommission eine Studie zur Bewertung von Verfahren 
durchführt, die sich in den Mitgliedstaaten bewährt haben, und dabei auch feststellt, welche Umstände den 
Finanzierungsmechanismus daran hindern, sein Potenzial voll zu entfalten; 

93. erinnert daran, dass Unternehmen aufgrund ihrer Innovationstätigkeit bei der Konzeption und Um
setzung von Energiesparmaßnahmen eine entscheidende Rolle spielen; hofft, dass die Förderung im Rahmen 
der Strukturfonds Unternehmen darin bestärkt, sich aktiv an Energieeffizienz-Projekten zu beteiligen; 

94. wiederholt seine Forderung, ein Kapitel zur Energieeffizienz fest in der europäischen Nachbarschafts
politik zu verankern und systematisch in den Dialog der EU mit Drittländern aufzunehmen; 

95. erkennt die Chancen und Potenziale, die sich für europäischen Unternehmen aus der Entwicklung, 
der Fertigung und der Vermarktung von energieeffizienten Technologien ergeben (z. B. für Anwendungen 
im Bereich Motoren und Antriebe, Beleuchtung, elektrische Geräte etc.);
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96. betrachtet in diesem Zusammenhang die Entwicklung und Markteinführung innovativer Technolo
gien als Grundlage zur Steigerung der Energieeffizienz in allen Anwendungsfeldern, zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen und zur Steigerung des Anteils an erneuerbarer Energie; 

97. fordert, dass die Energieeffizienz ein Schwerpunkt des nächsten (Achten) Forschungsrahmenpro
gramms wird; 

98. fordert die Kommission auf, Energieeffizienz zu einer der obersten Prioritäten des Achten For
schungsrahmenprogramms zu erklären und einen wesentlichen Teil der Mittel für Unterprogramme im 
Bereich Energieeffizienz, die mit dem derzeitigen Programm „Intelligente Energie“ vergleichbar sind, bereit
zustellen; betont, dass die Mittel für Forschung, Entwicklung und Demonstration im Energiebereich wesent
lich aufgestockt werden müssen, wobei auch der künftige EU-Haushalt bis 2020 im Vergleich zu heute 
wesentlich aufgestockt werden muss, insbesondere für erneuerbare Energieträger, intelligente Netze und 
Energieeffizienz; 

99. vertritt die Auffassung, dass der Bedeutung von Energieeinsparungen im Rahmen der internationalen 
Klimaverhandlungen mehr Bedeutung beigemessen werden sollte; ist überzeugt, dass sich ambitionierte 
Energieeffizienzmaßnahmen besser durchsetzen lassen und weniger auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken, 
wenn sie international abgestimmt sind; ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, bei den 
anstehenden Verhandlungen in Cancun die internationalen Partner der EU von der Notwendigkeit koor
dinierter Energieeffizienzmaßnahmen zu überzeugen; 

100. befürwortet den in der Erklärung des Gipfeltreffens von Toronto vom 27. Juni 2010 enthaltenen 
Aufruf der Staatengruppe G20, wonach Subventionen für fossile Brennstoffe mittelfristig abgeschafft werden 
sollen, und weist darauf hin, dass dadurch Milliarden Euro frei würden, die auf die Unterstützung von 
Energieeffizienzmaßnahmen umgeschichtet werden könnten, sodass weitaus besser zur Verwirklichung der 
strategischen energiepolitischen Ziele der EU, Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicher
heit, beigetragen würde; 

101. vertritt die Auffassung, dass die sozialen Aspekte des Energiedialogs, zu denen Aspekte wie Men
schenrechte, Energiearmut und der Schutz einkommensschwacher Verbraucher gehören, bei der Formulie
rung von Energiepolitik durchweg berücksichtigt werden sollten; 

102. weist darauf hin, dass bei den Energieeffizienzmaßnahmen bislang nicht auf die Frage der gesell
schaftlichen Akzeptanz eines geringeren Energieverbrauchs eingegangen wurde; betont, dass für den Erfolg 
von Energieeffizienzmaßnahmen nicht nur das Verhalten der Verbraucher von entscheidender Bedeutung ist, 
sondern dass dafür auch das Vertrauen der Verbraucher gestärkt werden sollte; fordert, für den zukünftigen 
Aktionsplan für Energieeffizienz zusätzliche Fördermaßnahmen zu treffen, um dessen gesellschaftliche Ak
zeptanz zu erhöhen; ist der Ansicht, dass die regionale und die lokale Ebene maßgeblich dazu beitragen 
können, dass ein Konsens zustande kommt; 

103. hebt die Bedeutung intensivierter Informationsmaßnahmen der Kommission und der Mitgliedstaaten 
für alle beteiligten Kreise in den Bereichen Energieeffizienz und Energieeinsparung hervor und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den entsprechenden Zugang zu Informationen über Themen der 
Energieeffizienz und Energieeinsparung zu verbessern und einfacher zu machen; 

* 

* * 

104. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu übermitteln.
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